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Wiesbaden, 30.05.2008
72 Prozent der Hessen stimmen Nichtraucherschutzgesetz zu / Suchtprävention bei Kindern und Jugendlichen wichtig / Weltnichtrauchertag am 31. Mai  

Sozialministerin Silke Lautenschläger: „Hessen hat beim Nichtraucherschutz früh gehandelt, er bleibt gesundheitspolitische Maßgabe der Landesregierung.“

Wiesbaden. „Das Hessische Nichtraucherschutzgesetz erfährt in der Bevölkerung breite Zustimmung und Akzeptanz“, erklärte die Hessische Sozialministerin Silke Lautenschläger anlässlich des Weltnichtrauchertages am 31. Mai, der unter dem Motto „Rauchfreie Jugend“ steht. 72 Prozent der Hessen sind für das Rauchverbot, wie eine repräsentative Befragung im Auftrag der Hessischen Landesstelle für Suchtfragen (HLS) ergab. Die Studie war die erste Bevölkerungsbefragung in einem Bundesland nach Einführung des Rauchverbots in der Gastronomie. 

„Im Landtag hat eine große Mehrheit fast aller Fraktionen den Beschluss im vergangenen Jahr mitgetragen und damit einen wichtigen Schritt für den Schutz der Gesundheit – auch im Hinblick auf das Passivrauchen – gemacht“, sagte Sozialministerin Lautenschläger. „Besorgniserregend ist immer noch die Zahl der jungen Raucher. Das Ziel muss sein, Kinder und Jugendliche vor dem Einstieg ins Rauchen zu bewahren.“ 
Hessen habe beim Nichtraucherschutz bereits früh gehandelt. Als erstes Bundesland sei im Jahr 2005 ein gesetzliches Rauchverbot in Schulen und auf deren Gelände eingeführt worden. Seit Anfang 2007 dürfe auch in Kindertagesstätten nicht mehr geraucht werden. „Kinder und Jugendliche sollen Rauchen nicht als akzeptiertes und erstrebenswertes Verhalten erleben. Vielmehr müssen sie auf die Gefahren des Tabakkonsums hingewiesen werden. Suchtprävention mit pädagogischen Maßnahmen bleibt in dieser Altersgruppe besonders wichtig“, so Lautenschläger.
Nicht zu unterschätzen ist auch das Rauchen von Wasserpfeifen, so genannten Shishas, die von vielen Jugendlichen als weniger schädlich im Vergleich zu Zigaretten eingeschätzt werden. Das Gegenteil ist richtig: Beim Benutzen einer Wasserpfeife entsteht ebenfalls Tabakrauch, der sich aus einem komplexen Gemisch giftiger Substanzen zusammensetzt. Wenn zugesetzter Zucker und Sirup verbrannt werden, bilden sich krebserzeugende und schleimhautreizende Stoffe. Die Feuchthaltemittel, die dem Wasserpfeifentabak zugesetzt sind, gelten als giftig und krebserzeugend. Zudem besteht die Gefahr einer Übertragung von Lippenbläschen (Herpes), Gelbsucht (Hepatitis) und der Lungenkrankheit Tuberkulose, wenn das Mundstück nicht ausgewechselt wird.

Das Rauchen stellt in Deutschland das bedeutendste einzelne Gesundheitsrisiko für Atemwegs-, Herz-Kreislauf- und Krebserkrankungen dar. Die Auswirkungen sind bei jungen Menschen besonders schwerwiegend: Wenn sie vor dem 15. Lebensjahr mit dem Rauchen beginnen, werden sie wahrscheinlich ihr ganzes Leben lang nicht mehr aufhören. Das Risiko, an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu sterben, ist zehnmal höher als das gleichaltriger Nichtraucherinnen und Nichtraucher.
Das Hessische Nichtraucherschutzgesetz ist am 1. Oktober 2007 in Kraft getreten, es untersagt das Rauchen unter anderem in Gaststätten, Behörden, öffentlichen Einrichtungen, Krankenhäusern, Sportanlagen, Theatern, Museen, Kinos, Konzertsälen, Hochschulen und Flughäfen. Ausnahmen gelten für vollständig abgetrennte Nebenräume in Gaststätten und zeitlich begrenzt aufgestellte Festzelte. 
„Die Bürgerinnen und Bürger sollen vor den gesundheitsgefährdenden Substanzen des Rauches – auch bei passiver Aufnahme – geschützt werden“, erklärte Sozialministerin Lautenschläger, „dies bleibt auch in Zukunft Bestandteil der Gesundheitspolitik der Hessischen Landesregierung.“ 
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